
 
 
 

A N M E L D U N G 
(im Zeitraum vom 23.02. - 04.03.2026) 

 
für Schüler/innen, die noch nicht die Zentralschule Harrislee besuchen: 

 

Hiermit möchte ich meinen Sohn/meine Tochter __________________________________  

für das Schuljahr 2026/2027 im 5. Jahrgang der Gemeinschaftsschule an der Zentralschule  

Harrislee anmelden. 
 
Profilwahl: Es gibt die Naturklasse, die Sportlerklasse und die Musik-Theaterklasse 
  
 □ Mein Kind ist offen für alle drei Profile und hat keine Wunschreihenfolge 
 
oder eine Wunschreihenfolge angeben: Bitte pro Wunsch und Profil nur ein Kreuz setzen.  

Wunsch 1: □ Naturklasse    □ Sportlerklasse   □ Musik-Theaterklasse 

Wunsch 2: □ Naturklasse    □ Sportlerklasse   □ Musik-Theaterklasse 

Wunsch 3: □ Naturklasse    □ Sportlerklasse   □ Musik-Theaterklasse 
 
Gibt es Geschwisterkinder an der Zentralschule? 

     O Nein            O Ja (Name & Klasse): ______________________________________________        

 
Religion /Philosophie:          Zusätzlich zum Unterricht in evangelischer Religion wird das Fach 

„Philosophie“ für alle Jahrgangsstufen angeboten. 
 Ein Wechsel im laufenden Schuljahr ist aus organisatorischen Gründen nicht 

möglich. 

bitte ankreuzen: □ Religion         □ Philosophie     

In eigener Sache:  Warum haben Sie sich für die Zentralschule Harrislee entschieden? 
Wir würden uns über ein paar Hinweise freuen: 
 

 

 

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zur Anmeldung im Schulbüro mit:  

o diese Anmeldeseite und den ausgefüllten und unterschriebenen Schüleraufnahmebogen 

o das aktuelle Zeugnis (möglichst als Kopie) 

o den Anmeldeschein und die Schulübergangsempfehlung Ihres Kindes (im Original) 

o den Impfausweis Ihres Kindes (im Original, siehe Masernschutzgesetz) 

o die Geburtsurkunde (möglichst als Kopie) 

Außerdem, falls vorhanden:  O Lernplan   O Sorgerechtsbeschluss  

O LRS-Gutachten   O Busfahrkartenantrag  
 

 

 

 



 

 

Schüleraufnahmebogen 
 

Dieser Aufnahmebogen enthält Daten, die gemäß § 30 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) erhoben werden. Die 
Erhebung und Weiterverarbeitung der Daten zur gesetzmäßigen Durchführung des Schulverhältnisses gemäß § 11 Abs. 1 SchulG setzt Ihre 
Einwilligung nicht voraus. Die Datenverarbeitung richtet sich nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften des Schulrechts (SchulG, Schul-
Datenschutzverordnung, ggfs. Schulart-Verordnung) sowie den ergänzenden Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes. 
 
 
Schüler/in 
Name: Geburtsdatum, Geburtsort und -land: 

Vorname: Geschlecht: 

o männlich     o weiblich 

Adresse: Festgestellte, für den Schulbereich bedeutsame Behinderungen: 

Festgestellte LRS: 

o ja     o nein Geschwisterkinder a.d. ZSH: 

Staatsangehörigkeit:                                        Konfession: Herkunftssprache:  
 
Sprache zu Hause: 

Zuzug nach Deutschland: 

DaZ Basisstufe (Stufe 1) 
                                                            o  
                                                              

DaZ Aufbaustufe (Stufe 2) 
                                              o 

DaZ Vollständige Integration (Stufe 3) 
                                                   o 
 

Zugang von: Zuschulung am:             Aus Klasse:          In Klasse: 

Teilnahme am Religions- oder Philosophie-Unterricht? Bitte ankreuzen: 

                                                                    o Religion     o Philosophie 

Masernschutz-Nachweis: 
Nachweis (durch Dok. gemäß §20 Abs.9 Satz 

1 lfSG) erbracht                                     o  

Nachweis (durch Dok. gemäß §20 Abs.9 

Satz 1 lfSG) nicht erbracht                  o  

Meldung an das Gesundheitsamt Kreis      

SL-FL / FL erfolgt                               o 

Eltern 
Name des Vaters: o hat alleiniges Sorgerecht (Aktenzeichen:) Name der Mutter : o hat alleiniges Sorgerecht 

(Aktenzeichen:) 

Vorname: Vorname: 

Adresse: Adresse (falls abweichend): 

Telefonnummern: Telefonnummern (falls abweichend): 

E-Mail: E-Mail: 

Ggf. andere Sorgeberechtigte: 

Weitere Telefonnummern für den Notfall: 

 

 

Ort Datum Unterschrift/en d. Eltern/Erziehungsberechtigten 

Einwilligung zur Verarbeitung eines Lichtbildes für Schulverwaltungszwecke 



 
Die Schule möchte mit Ihrer schriftlichen Einwilligung ein Lichtbild Ihres Kindes für Verwaltungszwecke erheben und 
weiterverarbeiten. Das Lichtbild wird in analoger Form in der Schülerakte gespeichert. Daneben wird das Lichtbild in 
digitaler Form ausschließlich auf informationstechnischen Geräten der Schulverwaltung gespeichert. Die Ihr Kind 
unterrichtenden Lehrkräfte erhalten das Lichtbild Ihres Kindes in Kopie auf Anforderung von der Schulverwaltung in 
analoger Form. Die Lehrkräfte haben von der Schulleitung eindeutige Vorgaben zum sorgsamen und 
datenschutzrechtlich zulässigen Umgang mit den Lichtbildern erhalten. 
 
Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft zu widerrufen. 
Das Lichtbild Ihres Kindes wird dann unverzüglich gelöscht. Sollte das Lichtbild Ihres Kindes auch von Lehrkräften 
genutzt werden, wird die Schulleitung sicherstellen, dass dieses auch dort unverzüglich gelöscht wird. 
 
Ggf. wird die Schule in regelmäßigen Abständen ein aktuelles Lichtbild erbitten. Das vorherige Lichtbild und 
vorhandene Kopien werden dann unverzüglich gelöscht. 

o einverstanden  o nicht einverstanden 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage 

Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser 
Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres 
Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der 
oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, 
dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das 
Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

o einverstanden  o nicht einverstanden 

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 

Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um 
notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern/volljährigen Schülern 
weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname des Schülers/der Schülerin und die 
Telefonnummer/Emailadresse enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen 
Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis. Auch diese Einwilligung kann jederzeit von 
Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. 

o einverstanden  o nicht einverstanden 

Einwilligung in die Übermittlung an den Klassenelternbeirat 

Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und Adressdaten mit 
Telefonnummer und Email-Adresse nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur 
Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle, um Ihre Einwilligung. Sollten Sie in Kenntnis der 
personellen Zusammensetzung Ihrer Elternvertretung eine Übermittlung nicht wünschen, können Sie die Einwilligung 
für die Zukunft selbstverständlich widerrufen. 

o einverstanden  o nicht einverstanden 

Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen 

In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos Ihrer Kinder zu erstellen. 
Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. Es handelt sich 
dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres 
Kindes versehen will, benötigt sie diese Information vorab von der Schulverwaltung. Die Übermittlung dieser Daten 
kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, welches Sie 
jederzeit für die Zukunft widerrufen können. 

o einverstanden  o nicht einverstanden 

  



Einwilligung in die Übermittlung zur Durchführung schulischer u. von der Schule begleiteter Veranstaltungen 

Zur Durchführung vieler schulischer und von der Schule begleiteter Veranstaltungen (vgl. die Liste im Anhang) kann 
es erforderlich sein, Daten Ihres Kindes an eine private Einrichtung als Kooperationspartner bzw. Veranstalter zu 
übermitteln. Dabei werden nur die tatsächlich benötigten Daten übermittelt (Name, Vorname, Alter, 
Klasse/Lerngruppe, ggf. Ergebnis). 
Im Rahmen der Veranstaltung ist es möglich, dass Daten Ihres Kindes auch auf die zur Durchführung der Veranstaltung 
genutzte Internetseite eingestellt werden (z. B. Siegerplätze bei Wettbewerben). Dadurch werden diese Daten im 
Internet weltweit suchfähig, abrufbar und ggf. auch veränderbar.  
Die Übermittlung der Daten - auch zu dem Zweck einer veranstaltungsbezogenen Veröffentlichung im Internet - kann 
nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, welches Sie jederzeit für 
die Zukunft widerrufen können. 

Regelmäßig wiederkehrende schulische und von Schule begleitete Veranstaltungen: 
- Stand: März 2015 - 

Klassenfahrten und Schulausflüge 
Einschulung 
Abschlussfeiern 
Sportfeste 
Sportwettbewerbe u. Kreismeisterschaften 
Schwimmwettbewerbe 
Lauftage 
Zeitung in der Schule (ZiSch) 
Jugend-forscht 
 

Mit der Übermittlung der Daten meines Kindes für die oben aufgeführten Zwecke bin ich / sind wir 
o einverstanden  o nicht einverstanden 

Empfangsbestätigung über die Nutzungsregelungen für die Internet-Nutzung.  

Die Nutzungsregelungen und Hinweise zum Datenschutz an der Zentralschule Harrislee habe ich / haben wir 
erhalten. (siehe Rückseite) 

Mit den Nutzungsregelungen für die Internet-Nutzung bin ich / sind wir 
o einverstanden  o nicht einverstanden 

Einwilligung zur Kontaktaufnahme mit der abgebenden Schule  

Damit ein optimaler Übergang zur Zentralschule Harrislee gelingt, kann ein Übergabegespräch mit der abgebenden 
Schule erfolgen. 

o einverstanden  o nicht einverstanden 

 

 
 
 

 

Ort Datum Unterschrift/en d. Eltern/Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 
 



 
 

Nutzungsregelungen 
für die Internet-Nutzung an der Zentralschule Harrislee 

- Stand: 24.11.2015 - 
 
Die Zentralschule Harrislee ermöglicht ihren Schülerinnen und Schülern den Zugang zum Internet. Die 
Nutzung der Internetverbindung erfolgt nur mit befristet durch die Schule zur Nutzung überlassener Geräte. 
Die Inanspruchnahme dieses Angebots ist nur möglich, wenn die folgenden Regelungen anerkannt werden. 
Diese sind ein Zusatz der Schulordnung. Ein Anspruch auf Zulassung zur Internetnutzung besteht nicht. Das 
freiwillige Angebot der Internet-Nutzungsmöglichkeit kann individuell oder generell durch die Schule 
eingeschränkt werden. Mit der Beantragung eines Zugangs sind folgende Regelungen zu beachten: 
 

1. Der Zugang zum Internet darf nur für schulische Zwecke genutzt werden. Die Nutzung des Zugangs 
ist ausschließlich auf Recherche- bzw. Darstellungszwecke für schulische Zwecke begrenzt. Die 
gesetzlichen Vorschriften zum Jugendschutzrecht, Urheberrecht und Strafrecht sind zu beachten. 
Insbesondere dürfen keine Urheberrechte an Filmen, Musikstücken o. Ä. verletzt werden, z.B. durch 
die Nutzung von Internet-Tauschbörsen. 

2. Die WLAN-Nutzung beschränkt sich auf befristet durch die Schule zur Nutzung überlassene Geräte. 
Private Geräte dürfen nicht verwendet werden. 

3. Der Zugang zu den Geräten der Schule und zum WLAN ist nur personenbezogen in Kombination von 
Benutzerkennung und zugehörigem Passwort möglich. Es ist untersagt, diese Daten Dritten 
zugänglich zu machen; im Zweifelsfall haftet der registrierte Nutzer / die registrierte Nutzerin für 
unzulässige Aktivitäten Dritter bei der Nutzung seines / ihres Zugangs. 

4. Nutzungseinschränkungen durch das Vorhandensein von Jugendschutzfiltersoftware der Schule sind 
zu akzeptieren. Der Versuch, die technischen Filtersperren zu umgehen, kann zum Entzug der 
Nutzungserlaubnis führen. 

5. Jeder Manipulationsversuch an der Netzstruktur wird durch die Zentralschule Harrislee zur Anzeige 
gebracht. 

6. Die Nutzungsaktivitäten der Schülerinnen und Schüler werden personenbezogen protokolliert und 
gespeichert. Diese können im Fall der missbräuchlichen Nutzung des Zugangs personenbezogen an 
Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden. 

7. Im Verdachtsfall werden die gespeicherten Protokolldaten ausgewertet. Die Auswertung erfolgt 
durch die von der Schulleitung schriftlich bestimmten Personen. Dabei wird das Vier-Augen-Prinzip 
eingehalten. Die Auswertung der Protokolldaten wird schriftlich dokumentiert. Für die 
Protokolldaten gilt eine Speicherfrist von 4 Wochen. 

 
 


